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Der Versicherungsumfang

1 Welche Reisen sind versichert?

1.1 Der Versicherungsschutz umfasst private Urlaubsreisen. 

1.2 Als nicht versicherbare Reisen gelten:

• Reisen, die auch Jagd- und Trophäenzwecken dienen sollen

• Medizinisch angeordnete Reisen (z. B. Kur- und/oder Reha-
maßnahmen), sofern die Reisekosten von der Krankenkasse 
übernommen werden

• Reisen, die auch dem Zweck dienen sollen, sich einer  
kosmetischen Operation zu unterziehen

1.3 Voraussetzung für eine Reise ist, dass Sie mindestens  
eine Übernachtung in einer Unterkunft gebucht haben. Fahrten 
zwischen Ihrem ständigen Wohnsitz und Ihrer Arbeitsstätte 
gelten nicht als Reise.

2 Wer ist versichert?

2.1 Versicherte Personen

Versichert sind der Versicherungsnehmer mit seinen in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen und die 
im Versicherungsschein namentlich genannten Personen, 
unabhängig davon, ob diese mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

2.2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz der versicher-
ten Personen ist ein Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland.

2.3 Versicherungsschutz besteht außerdem, wenn sich eines 
der unter Ziff. 6.1 genannten Ereignisse für den hier definierten 
Personenkreis (Risikopersonen) verwirklicht:

Als Risikopersonen bezeichnen wir

• Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft

• Ihre Angehörigen und die Angehörigen Ihres Ehepartners 
bzw. Lebensgefährten: 

• Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder

• Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, 
Schwiegereltern

• Geschwister, Enkel, Schwiegerkinder, Schwäger und  
Schwägerinnen, Neffen und Nichten

3 Welchen Geltungsbereich hat der Versicherungsschutz?

3.1 Der Geltungsbereich erstreckt sich auf alle Länder der Welt 
ohne Kriegs- und Krisengebiete.

4 Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?

Beginn

4.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie die erste Prämie oder 
den Einmalbeitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 20 zahlen.

4.2 Für Jahrespolicen gilt: Der Versicherungsschutz gilt für alle 
Reisen bis zu einer Dauer von maximal 60 Tagen je Reise, die 
Sie nach Vertragsabschluss buchen. 

4.3 Für Einmalpolicen gilt: Der Versicherungsschutz gilt für die  
im Versicherungsschein angegebene Dauer, maximal 60 Tage. 
Ein kurzfristiger Vertrag kann nur für eine einzelne konkret  
benannte Reise abgeschlossen werden, deren Buchung,  

Reiseantritt und Reiseende innerhalb eines Zeitraums von einem 
Jahr und 364 Tagen liegen.

4.4 Bereits vor Vertragsabschluss gebuchte Reisen sind nur 
dann versichert, wenn die Versicherung spätestens 10 Tage 
nach Reisebuchung abgeschlossen wurde.

Vertragsdauer

4.5 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein oder dessen 
Nachträgen angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

4.6 Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des Versicherungsjahres 
eine Kündigung in Textform zugegangen ist (z. B. Brief, E-Mail, 
Fax).

4.7 Vertragsdauer von weniger als ein Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt.

5 Was ist der Versicherungswert, die  
Versicherungssumme und der Selbstbehalt?

5.1 Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen  
Reisepreis bzw. beim Jahresvertrag der teuersten Reise inner-
halb des Versicherungsjahres entsprechen (Versicherungswert). 
Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatz-
programme) sind mitversichert, wenn sie bei der Höhe der 
Versicherungssumme berücksichtigt wurden.

5.2 Wir haften bis zur Höhe der Versicherungssumme abzüglich 
eines Selbstbehalts (falls vereinbart). Sollten die nachweislich 
entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten den Versicherungs-
wert übersteigen, so ersetzen wir auch den über den Versiche-
rungswert hinausgehenden Betrag abzüglich Selbstbehalts. 

Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles 
niedriger als der tatsächliche Versicherungswert (Unterversiche-
rung), so leisten wir nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
zum Versicherungswert Ersatz.

5.3 Falls vereinbart zahlen Sie im Versicherungsfall einen  
Selbstbehalt. 

5.3.1 Der Selbstbehalt beträgt EUR 25 je Person je Schadenfall. 
Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, so tragen 
Sie 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens EUR 25 
je Person je Schadenfall.

5.3.2 Bei einer Versicherungssumme größer EUR 25.000  
tragen Sie bei einem Versicherungsfall durch Krankheit 10 %  
des erstattungsfähigen Schadens, mindestens EUR 350 je 
Person je Schadenfall.

Der Leistungsfall

6 Welche Gefahren und Schäden sind versichert?

6.1  Wir sind leistungspflichtig, wenn die Reise nicht wie geplant 
angetreten oder fortgeführt werden kann, weil Sie, eine der  
versicherten Personen oder eine unter Ziff. 2.3 genannte  
Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes 
von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen werden:

• Tod

• schwere Unfallverletzung*

• unerwartete schwere Erkrankung*
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6.2. Weiterhin besteht Versicherungsschutz, wenn Sie oder 
die versicherten Personen selbst aufgrund der nachfolgend 
aufgeführten Gründe die Reise nicht planmäßig antreten oder 
fortführen können:

• unerwarteter Ausfall eines implantierten Herzschrittmachers

• Organtransplantation oder Organspende

• Schwangerschaft bzw. Schwangerschaftskomplikationen, 
sofern die Reise infolgedessen nicht möglich ist

• gebrochene Prothesen

• gelockerte implantierte Gelenke

• Impfunverträglichkeit

• erheblicher Schaden am Wohneigentum durch Feuer, 
Explosion, Sturm, Blitzschlag, Hochwasser, Erdbeben,  
Wasserrohrbruch oder vorsätzliche Straftat eines  
Dritten, sofern der materielle Schaden erheblich ist  
(mind. 2.500 EUR) oder sofern die Anwesenheit zur  
Aufklärung erforderlich ist

• unerwartete gerichtliche Vorladung, die nicht verschoben 
werden kann

• Adoption eines minderjährigen Kindes, sofern der Vollzug 
der Adoption unerwartet in den versicherten Reisezeitraum 
fällt

• Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund unerwarteter, betriebs-
bedingter Kündigung des Arbeitsplatzes durch den Arbeit-
geber

• kurzfristige Aufnahme eines Arbeits- oder Ausbildungs-
verhältnisses, welches bei Buchung der Reise noch nicht 
feststand

• Arbeitgeberwechsel, welcher bei Buchung der Reise noch 
nicht feststand (versicherter Reisezeitraum innerhalb der 
Probezeit oder ersten 6 Monaten nach Aufnahme des 
Arbeitsverhältnisses)

• unvorhergesehene Kurzarbeit: Reduzierung der Arbeitszeit 
durch den Arbeitgeber um mind. 1 1/2 Monate

• Schulprüfungen, die abgelegt werden müssen, um eine 
Versetzung in die nächsthöhere Klasse oder den Schulab-
schluss zu erreichen oder Nichtbestehen und Wiederholen 
einer anderen offiziellen Prüfung, die zur Erlangung eines 
Bildungs- oder Berufsabschlusses erforderlich ist (sog. 
Nachprüfung, sofern die versicherte Reise vor dem Termin 
gebucht wurde und der Termin der Wiederholungsprüfung 
unerwartet in die versicherte Reisezeit fällt)

• Unerwarteter Beginn des Bundesfreiwilligendienstes oder 
freiwilligen sozialen/ökologischen Jahres, sofern der Termin 
nicht verschoben werden kann und die Stornogebühren 
nicht von einem anderen Kostenträger übernommen werden

• Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (sofern Sie selbststän-
dig tätig sind und Sie die Reise vor Einreichung des Antrags 
auf Eröffnung des Verfahrens gebucht haben) 

• Ihr Ehepartner reicht unmittelbar vor Ihrer gemeinsamen 
Reise eine Scheidungsklage (bei einvernehmlicher Tren-
nung den dementsprechenden Antrag) beim zuständigen 
Gericht ein 

• Fahrzeug, welches das Hauptbeförderungsmittel sein sollte, 
wird kurz vor Reiseantritt gestohlen und kann nicht rechtzei-
tig vor Reisebeginn ersetzt werden

7 Welche Ausschlüsse sind zu beachten?

7.1 Wir leisten nicht, wenn

7.1.2 Sie arglistig über Umstände täuschen (oder zu täuschen 
versuchen), die für den Grund oder die Höhe der Leistung von 
Bedeutung sind;

7.1.3 Sie eine Unterkunft an einem Zielort oder in einem Zielland 
buchen, oder eine Reise in ein Land planen der/das zum  
Buchungszeitpunkt in der Liste der Reisewarnungen des 
deutschen Auswärtigen Amtes oder einer vergleichbaren 
Regierungs behörde und/oder der Weltgesundheitsorganisation 
erscheint; 

7.1.4 bei Vertragsabschluss bereits vorliegende bekannte Erkran-
kungen, auch psychische Erkrankungen bestehen, die für den 
Eintritt des Versicherungsfalles ursächlich sind und zu der in 
den letzten 6 Monaten vor Vertragsabschluss eine Behandlung 
durch einen Facharzt erfolgt ist;

7.1.5 Sie oder Ihre Repräsentanten den Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt haben;

7.1.6 der Schaden bei Abschluss der Versicherung bereits einge-
treten oder voraussehbar war.

7.1.7 Bei grober Fahrlässigkeit sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers/Versicherten entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen.

7.2 Ausgeschlossen sind Schäden

7.2.1 durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse 
und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der 
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus 
dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer 
dieser Gefahren ergeben;

7.2.2 durch Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen 
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl 
der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerli-
chen Unruhen;

7.2.3 durch Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe 
von hoher Hand;

7.2.4 durch Verwendung von chemischen, biologischen, 
bio-chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen 
als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung;

7.2.5 durch Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

7.2.6 durch psychische Reaktionen in Folge von Katastrophen.

8 Welche Leistungen erbringen wir im Schadenfall?

Wir leisten Entschädigung:

8.1 bei Nichtantritt der Reise für Ihre dem Reiseunternehmen 
oder einem anderen Vertragspartner vertraglich geschuldeten 
Rücktrittskosten.

Zusätzlich ist das bei der Buchung vereinbarte, einem Reise-
vermittler vertraglich geschuldete und in Rechnung gestellte 
Vermittlungsentgelt versichert, sofern der Betrag bei der Höhe 
der vereinbarten Versicherungssumme berücksichtigt wurde. 

8.2 bei Umbuchung der Reise die Ihnen entstehenden  
Umbuchungsgebühren. Wir leisten höchstens bis zur Höhe 
der Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise 
anfallen. Voraussetzung ist: Sie haben einen Anspruch auf 
Erstattung der Stornokosten.
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Falls Sie mit einem versicherten Mitreisenden ein Doppelzimmer 
gebucht haben und dieser die Reise aus einem versicherten 
Grund nicht antreten kann, bieten wir Ihnen eine Alternative zur 
Stornierung. Wir erstatten die Mehrkosten für einen Zuschlag  
für ein Einzelzimmer oder für die alleinige Nutzung des Doppel-
zimmers.

8.3 bei Teilstornierung einer gebuchten Reise: Wenn Sie mit 
mehreren versicherten Mitreisenden gemeinsam eine Feri-
enwohnung oder ein Ferienhaus angemietet haben und eine 
dieser versicherten Personen die Reise aus einem versicherten 
Grund nicht antreten kann, bieten wir Ihnen eine Alternative zur 
Stornierung. Wir übernehmen die Mietkosten der von der Reise 
zurückgetretenen Person(en). Dies gilt bis zur Höhe, die durch 
eine vollständige Stornierung der Ferienwohnung oder des 
Ferienhauses entstehen.

8.4 bei verspätetem Reiseantritt aus versichertem Grund die 
Mehrkosten der Hinreise entsprechend der ursprünglich 
gebuchten Reiseart und -qualität. Ist entgegen der gebuchten 
Reise eine Anreise mit einem anderen Verkehrsmittel notwendig, 
ersetzen wir die kostengünstigsten Hinreise-Mehrkosten. Wei-
terhin ersetzen wir den durch die Verspätung anteiligen Reise-
preis nicht genutzter Reiseleistungen vor Ort. Die Erstattung 
erfolgt bis zur Höhe der geschuldeten Stornokosten, die bei 
unverzüglicher Stornierung der Reise angefallen wären.

8.5 bei einer Verspätung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie 
Zubringerflüge die Mehrkosten der Hinreise. Öffentliche Ver-
kehrsmittel sind alle Land- und Wasserfahrzeuge, die für die 
öffentliche Beförderung von Personen zugelassen sind. Dies 
gilt nur, wenn das Anschlussverkehrsmittel auch versichert ist. 
Die Erstattung erfolgt für Kosten bis zur Höhe der Stornokos-
ten, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise angefallen 
wären.

8.6 bei einer Reiseunterbrechung aus versichertem Grund die 
Kosten für gebuchte und versicherte Reiseleistungen, die Sie 
aufgrund der Unterbrechung der Reise nicht nutzen konnten. 
Weiterhin die notwendigen Beförderungskosten, um bei einer 
Kreuzfahrt oder Rundreise wieder zur Gruppe zu gelangen, 
und zwar von dem Ort aus, an dem Sie die Reise unterbrechen 
mussten. Diese ersetzen wir maximal bis zum Wert der noch 
nicht genutzten weiteren Reiseleistungen. Die Gesamtkosten 
der Reiseunterbrechung/Nachreise ersetzen wir bis zur Höhe 
der Kosten, die bei einem vorzeitigen Reiseabbruch anfallen 
würden.

8.7 bei Abbruch der Reise für die nachweislich entstandenen 
zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch unmittelbar 
verursachten sonstigen Mehrkosten des Versicherungs-
nehmers/Versicherten entsprechend der ursprünglich 
gebuchten Reiseart und -qualität. Vorausgesetzt ist, dass 
Abreise in der versicherten Reise enthalten sind; dies gilt auch 
im Falle nachträglicher Rückkehr. Ist entgegen der gebuchten 
Reise eine Abreise mit einem anderen Verkehrsmittel notwen-
dig, ersetzen wir die kostengünstigsten Rückreise-Mehrkosten.

Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen 
sowie Kosten für die Überführung eines verstorbenen Versi-
cherungs-nehmers/Versicherten.

8.8 bei Abbruch der Reise für die nachgewiesenen nicht in 
Anspruch genommenen Reiseleistungen.

An- und Abreisetage gelten als volle Reisetage. Haben Sie 
ausschließlich Fahrt- oder Flugtickets für Hin- und/oder Rück-
reise versichert, besteht für die nicht in Anspruch genomme-
nen Reiseleistungen kein Versicherungsschutz.

8.9 bei Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels die  
zusätzlichen Kosten für ein Transportmittel entsprechend der 
ursprünglich gebuchten Reiseart und -qualität. Das An-
schlussverkehrsmittel muss Bestandteil der versicherten Reise 
sein. Öffentliche Verkehrsmittel sind alle Land- und Wasser-
fahrzeuge sowie Zubringerflüge, die für die öffentliche Beför-
derung von Personen zugelassen sind. Voraussetzung ist, dass 
An- und Abreise Bestandteil der versicherten Reise war.

8.10 Der Versicherungsschutz besteht nur subsidiär zu 
anderweitigem Versicherungsschutz. Anderweitige Leistungs-
pflichten gehen vor, wenn für dasselbe Risiko noch über einen 
anderen Vertrag Versicherungsschutz besteht.

9 Was haben Sie bei einer Gefahrerhöhung zu beachten?

9.1 Was ist eine Gefahrerhöhung?

Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe Ihrer 
Vertragserklärung die tatsächlich vorhandenen Umstände so 
verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles 
oder eine Vergrößerung des Schadens oder unsere unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme wahrscheinlicher wird. 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung kann insbesondere – 
aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem wir vor Vertragsschluss gefragt haben.

Eine Gefahrerhöhung nach Satz 1 liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll. 

Weiterhin liegt eine Gefahrerhöhung nach Satz 1 nicht vor, wenn 
sie in unserem Interesse lag oder durch ein Ereignis veranlasst 
wurde, für das wir eintrittspflichtig sind, oder sie einem Gebot 
der Menschlichkeit entsprach.

9.2 Ihre Pflichten als Versicherungsnehmer

9.2.1 Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne  
unsere vorherige Zustimmung keine Gefahrerhöhung vorneh-
men oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

9.2.2 Erkennen Sie nachträglich, dass Sie ohne unsere vorherige 
Zustimmung eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet 
haben, so müssen Sie uns diese unverzüglich anzeigen.

9.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragser-
klärung unabhängig von Ihrem Willen eintritt, müssen Sie unver-
züglich anzeigen, nachdem Sie von ihr Kenntnis erlangt haben.

9.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch uns

Kündigungsrecht

9.3.1 Kündigungsrecht

Verletzen Sie Ihre Verpflichtung nach Ziff. 9.2.1, können wir den 
Vertrag fristlos kündigen, wenn Sie Ihre Verpflichtung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt haben. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, können wir 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziff. 9.2.2 und 
9.2.3 bekannt, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.

9.3.2 Vertragsänderung

Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der Gefahr-
erhöhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
den, erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der 
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erhöhten Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 % oder schließen wir die Absicherung der erhöhten Gefahr 
aus, so können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
In der Mitteilung haben wir Sie auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

9.3.3 Erlöschen unserer Rechte

Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsänderung nach Ziff. 
9.3.1 und 9.3.2 erlöschen, wenn wir diese nicht innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Gefahrerhöhung ausüben oder 
der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung 
bestanden hat.

9.4 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

9.4.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 
so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie Ihre Pflich-
ten nach Ziff. 9.2.1 vorsätzlich verletzt haben. Verletzen Sie diese 
Pflichten grob fahrlässig, so sind wir berechtigt, unsere Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres Verschul-
dens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
haben Sie zu beweisen.

9.4.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziff. 9.2.2 und 9.2.3 sind 
wir für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige uns hätte zugegan-
gen sein müssen, leistungsfrei, wenn Sie Ihre Anzeigepflicht 
vorsätzlich verletzt haben. Haben Sie Ihre Pflicht grob fahrlässig 
verletzt, so gilt Ziff. 9.3.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Unsere 
Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn uns die Gefahrerhöhung 
zu dem Zeitpunkt, zu dem uns die Anzeige hätte zugegangen 
sein müssen, bekannt war.

9.4.3 Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen,

9.4.3.1 soweit Sie nachweisen, dass die Gefahrerhöhung nicht 
ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den  
Umfang der Leistungspflicht war oder

9.4.3.2 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für unsere Kündigung abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war oder

9.4.3.3 wenn wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen entspre-
chend erhöhten Beitrag verlangen.

10 Welche Obliegenheiten haben Sie vor Eintritt des  
Versicherungsfalles zu beachten?

10.1 Sie haben alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten 
Sicherheitsvorschriften und alle sonstigen, vertraglich vereinbar-
ten Obliegenheiten zu beachten.

11 Welche Obliegenheiten haben Sie bei und nach dem  
Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten?

Sie haben bei und nach Eintritt eines Versicherungsfalles

11.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen;

11.2 uns den Schadeneintritt, nachdem Sie davon Kenntnis  
erlangt haben, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefo-
nisch anzuzeigen:

11.3 unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung –  
ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die 
Umstände es gestatten;

11.4 unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für Sie zumutbar, zu befolgen;

11.5 uns soweit möglich unverzüglich jede Auskunft in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erteilen, die zur Feststellung 
des Versicherungsfalles oder des Umfanges unserer Leistungs-
pflicht erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädi-
gungspflicht zu gestatten;

11.6 uns angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung 
ihm billigerweise zugemutet werden kann.

Sie als Versicherungsnehmer/in bzw. die versicherte Person ist 
verpflichtet:

11.7 uns den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mitzu-
teilen und gleichzeitig den Reisevertrag zu stornieren oder im 
Falle der schon angetretenen Reise den Abbruch anzuzeigen;

11.8 uns jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen  
sowie alle erforderlichen Beweismittel von sich aus zur  
Verfügung zu stellen, insbesondere ärztliche Atteste übern 
Krank heiten, Unfallverletzungen, Impfunverträglichkeit bzw. 
Schwangerschaft unter Beifügung der Buchungsunterlagen 
einzureichen; 

11.9 uns im Falle der Arbeitslosigkeit das Kündigungsschreiben 
des Arbeitgebers sowie den Nachweis der Meldung bei der 
Arbeitsagentur vorzulegen;

11.10 bei psychischen Erkrankungen das Attest eines entspre-
chenden Facharztes zum Nachweis des Versicherungsfalles 
einzureichen;

11.11 auf Verlangen die Ärzte von der Schweigepflicht in Bezug 
auf den Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem Verlangen 
rechtswirksam nachgekommen werden kann;

11.12 bei Tod eine Sterbeurkunde vorzulegen.

11.13 Steht das Recht auf unsere vertragliche Leistung einem 
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten nach Ziff. 11.1. bis 11.12 
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen 
und rechtlichen Umständen möglich ist.

12 Welche Rechtsfolgen entstehen Ihnen bei  
Verletzung von Obliegenheiten? 

12.1 Leistungsfreiheit und Leistungskürzung aufgrund vorsätz-
licher oder grob fahrlässiger Obliegenheitsverletzung vor bzw. 
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles. 

Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, 
die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber uns zu 
erfüllen haben, so können wir innerhalb eines Monats, nachdem 
wir von der Verletzung, Kenntnis erlangt haben, den Vertrag 
fristlos kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie beweisen, 
dass Sie die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig verletzt haben.

12.2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Verletzen Sie eine Obliegenheit gemäß Ziff. 10 bis 11 vorsätzlich, 
so sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, 
unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
Ihres Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.
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12.2.1 Außer im Fall einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
sind wir jedoch zur Leistung verbpflichtet, soweit Sie nach-
weisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder die den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich ist.

12.2.2 Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, sind wir 
nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie 
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

12.3 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung eines 
Versicherungsfalles 

12.3.1 Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so 
sind wir von der Entschädigungspflicht befreit.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatz in Ihrer Person festgestellt, so gilt die 
vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

12.3.2 Führen Sie den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, 
so sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

13 Wie ist die Auszahlung der Versicherungs leistung  
geregelt?

13.1 Fälligkeit der Entschädigung

Unsere Geldleistungen werden fällig, nachdem wir die Erhebun-
gen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des Versiche-
rungsfalles und des Umfangs unserer Leistungspflicht notwen-
dig sind.

13.2 Ihr Anspruch auf Abschlagszahlung

Wenn unsere Erhebungen nicht innerhalb eines Monats nach 
Anzeige des Versicherungsfalles abgeschlossen sind, können 
Sie Abschlagszahlungen in Höhe des Betrages verlangen, den 
wir voraussichtlich mindestens zahlen müssen. Verzögern sich 
jedoch unsere Erhebungen durch Ihr Verschulden, verlängert 
sich die Monatsfrist entsprechend.

13.3 Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen  
Rechtsgrund eine weitere Zinspflicht besteht:

13.3.1 Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb  
eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird –  
seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

13.3.2 Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen 
Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), 
mindestens jedoch bei 1 Prozent und höchstens bei 6 Prozent 
Zinsen pro Jahr.

13.3.3 Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

13.4 Aufschub der Zahlung

Wir können die Zahlung aufschieben, solange

13.4.1 Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen;

13.4.2 ein behördliches oder strafrechtliches Verfahren gegen 
Sie oder Ihren Repräsentanten aus Anlass des Versicherungs-
falles noch läuft.

14 Wie ist die Übertragung von Ersatzansprüchen geregelt?

14.1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 
dieser Anspruch auf uns über, soweit wir den Schaden ersetzen. 
Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht 
werden. Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person, mit 
der Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
leben, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

14.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden 
Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf uns bei dessen Durchsetzung durch uns, 
soweit erforderlich, mitzuwirken.

Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leis-
tung insoweit nicht verpflichtet, als wir infolgedessen kein Ersatz 
von Dritten erlangen können. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit tragen Sie.

Vorzeitige Beendigung Ihres Versicherungs
vertrages

15 Was geschieht bei Wegfall des versicherten Interesses?

15.1 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung ganz oder teilweise weg, endet der Vertrag zu dem 
Zeitpunkt, zu dem wir vom Wegfall des Interesses Kenntnis 
erlangen.

15.2 Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die dauerhafte 
Reiseunfähigkeit von Ihnen als Versicherungsnehmer und/oder 
einer versicherten Person nach Vertragsabschluss (z. B. durch 
Krankheit oder altersbedingt). Die Reiseunfähigkeit muss ärztlich 
festgestellt und attestiert werden.

16 Welche Kündigungsmöglichkeit haben Sie nach einer 
Prämienanpassung?

Erhöht sich die Prämie aufgrund einer Prämienanpassung, ohne 
dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert  
(Ziff. 19) können Sie den Versicherungsvertrag in Textform  
(z. B. Brief, E-Mail, Fax) innerhalb eines Monats nach Zugang 
unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu 
dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Prämienanpassung wirksam 
werden soll.

Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht  
hinzuweisen. Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat 
vor dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung zugehen.

Das Gleiche gilt, wenn der Umfang des Versicherungsschutzes 
aufgrund einer Prämienanpassung vermindert wird, ohne dass 
die Prämie herabgesetzt wird.

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein  
Kündigungsrecht.

17 Welche Kündigungsmöglichkeiten haben Sie oder wir nach 
einem Versicherungsfall?

17.1 Kündigungsmöglichkeit

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles können wir oder 
Sie den Versicherungsvertrag in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) 
kündigen. 
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Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat 
nach Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung 
zugegangen sein.

17.2 Wirksamwerden der Kündigung durch Sie

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang 
bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass Ihre  
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufen Versicherungsperiode.

17.3 Wirksamwerden der Kündigung durch uns

Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem  
Zugang bei Ihnen wirksam.

Die Versicherungsprämie

18 Wie ist die Versicherungsperiode bei der  
Prämienzahlung definiert? 

Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch  
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jähr-
lich oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt. 

Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen  
umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, 
ein halbes Jahr oder ein Jahr. 

Bei einer Einmalprämie ist die Versicherungsperiode die  
vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr.

19 Wann kann es zu einer Prämienanpassung kommen?

19.1 Grundsatz 

Die Prämie kann zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
nach Maßgabe der nachfolgenden Regelung steigen oder 
sinken (Prämienanpassungsklausel).

19.2 Prämienanpassungsklausel

Wir überprüfen nach anerkannten Grundsätzen der Versiche-
rungsmathematik und der Versicherungstechnik, ob die gemes-
sene Schaden- und Kostenbelastung mit der zum Zeitpunkt der 
Tariffestlegung oder einer gegebenenfalls vorangegangenen 
Prämienanpassung ermittelten Schaden- und Kostenerwartung 
im Einklang steht. 

Eine Überprüfung führen wir nur dann durch, wenn aus versi-
cherungstechnischen Gründen eine Anpassung notwendig  
erscheint. Wir sind berechtigt, die Prämie für bestehende  
Verträge neu zu kalkulieren. 

Eine solche Prämienanpassung führen wir nur dann durch, wenn 
aus versicherungstechnischen Gründen eine Neukalkulation 
notwendig erscheint.

Notwendig ist eine solche Neukalkulation z. B. bei einer Ver-
änderung des erwarteten Bruttoschadenbedarfs für gleichar-
tige Risiken. Bei der Neukalkulation ist außer der bisherigen 
Schadenentwicklung einer ausreichend großen Anzahl von 
Risiken, die die gleichen Tarifierungsmerkmale aufweisen, auch 
die voraussichtlich künftige Schaden- und Kostenentwicklung 
der Zurich Insurance Europe AG zu berücksichtigen. Preisstei-
gerungen, die bereits in der Entwicklung eines Prämienfaktors 
eingeflossen sind, dürfen bei diesen Berechnungen nicht noch 
einmal berücksichtigt werden. Ebenso bleibt eine eventuelle 
Erhöhung des Gewinnsatzes außer Betracht. 

Die sich aufgrund der Neukalkulation ergebenden Prämien-
änderungen gelten mit Wirkung ab Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres für bestehende Verträge und werden spä-

testens einen Monat vor Wirksamwerden der Prämienerhöhung 
bekannt gegeben.

20 Wann ist die erste oder einmalige Prämie zu zahlen und 
welche Folgen hat die verspätete Zahlung? 

20.1 Fälligkeit

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig vom Bestehen 
eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des 
vereinbarten und im Versicherungsschein oder dessen Nach-
trägen angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

20.2 Leistungsfreiheit

Wenn Sie die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach 
Ziff. 20.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlen, so sind wir 
für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungs-
fall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonder-
te Mitteilung in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf dies Rechtsfol-
ge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht haben.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben.

20.3 Rücktritt

Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
können wir von dem Vertrag zurücktreten, solange die Prämie 
nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

21 Wann ist die Folgeprämie zu zahlen und welche Folgen hat 
die verspätete Zahlung 

21.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit

Die Folgeprämien werden zu Beginn der jeweils vereinbarten 
Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein, dessen Nach-
trägen oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums 
erfolgt.

21.2 Verzug

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie 
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten haben.

Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform (z. B. Brief, E-Mail, 
Fax) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindes-
tens zwei Wochen setzen (Mahnung).

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir die rückständige Prämie, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und außerdem auf 
die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – 
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweisen.

Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstan-
den Schadens zu verlangen.

21.3 Leistungsfreiheit

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und sind Sie bei Eintritt des Versicherungs-
falles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so sind wir von der Verpflichtung zur Zahlung frei.

21.4 Kündigung

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung 
in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen.
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Die Kündigung wird unwirksam, wenn Sie innerhalb eines  
Monates nach der Kündigung die Zahlung leisten. Die Regelung 
über unsere Leistungsfreiheit nach Ziff. 20.3 bleiben unberührt.

22 Was ist zu beachten, wenn Sie ein  
SEPALastschriftmandat erteilt haben?

22.1 Ihre Pflichten als Prämienzahler 

Ist zur Einziehung der Prämie das SEPA-Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, haben Sie zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

22.2 Änderung des Zahlweges

Haben Sie zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz 
wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden 
können, so sind wir berechtigt, die SEPA-Lastschriftvereinba-
rung in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) zu kündigen.

Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass Sie 
verpflichtet sind, die ausstehenden Prämien und zukünftige 
Prämien selbst zu übermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehl-
geschlagenen Lastschrifteinzug können wir Ihnen in Rechnung 
stellen.

22.3 Monatliche Prämien 

Monatliche Prämien müssen im SEPA-Lastschriftverfahren 
gezahlt werden.

23 Welcher Prämienanspruch besteht bei  
vorzeitiger Vertragsbeendigung? 

23.1 Allgemeine Grundsätze 

23.1.1 Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht uns  
nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht,  
in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

23.1.2 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht uns die Prämie zu, die wir hätten bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zum Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem wir vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt haben.

23.2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung oder fehlendem versicherten Interesse 

23.2.1 Üben Sie Ihr Recht aus, Ihre Vertragserklärung innerhalb 
von 14 Tagen zu widerrufen, haben wir nur die auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie zu erstatten.

Voraussetzung ist, dass wir in der Belehrung über das Wi-
derrufsrecht über die Rechtsfolgen des Widerrufs und die 
zu zahlende Prämie hingewiesen haben und Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, haben wir zusätzlich 
die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; 
dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsver-
trag in Anspruch genommen haben.

23.2.2 Beenden wir durch Rücktritt das Versicherungsverhältnis, 
weil Sie Gefahrumstände, nach denen wir vor Vertragsannahme 
in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) gefragt haben, nicht ange-
zeigt haben, so steht uns die Prämie bis zum Wirksamwerden 
der Rücktrittserklärung zu.

Beenden wir durch Rücktritt das Versicherungsverhältnis, weil 
die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden 

ist, so steht uns eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

23.2.3 Beenden wir durch Anfechtung das Versicherungsver-
hältnis wegen arglistiger Täuschung, so steht uns die Prämie bis 
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

23.2.4 Sie sind nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn 
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht 
besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die 
für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges 
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Wir können jedoch eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Weitere Bestimmungen

24 Wann liegt eine Mehrfachversicherung vor? 

24.Anzeigepflicht

Wenn Sie bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichern, sind Sie verpflichtet uns die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und der Versicherungsumfang anzugeben.

24.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzen Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig, 
sind wir unter den in Ziff. 12 beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn wir vor Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung 
erlangt haben.

24.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

24.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssum-
men zusammen den Versicherungswert, oder übersteigt aus 
anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von 
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu 
zahlen wäre, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

24.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen 
Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt.

Sie können aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des Ihnen 
entstanden Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangen Sie oder der Versicherte aus anderen Versicherungs-
verträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, 
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Prämien errechnet wurden, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung 
von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in 
der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.

24.3.3 Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig.

Uns steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von 
den die Nichtigkeit begründenden Umstände Kenntnis erlangen.
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24.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 

24.4.1 Haben Sie den Vertrag, durch den die Mehrfachversi-
cherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, können Sie verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die 
Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des 
Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die 
frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und Anpassung des Beitrags werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung uns zugeht.

24.4.2 Die Regelungen nach Ziff. 24.4 sind auch anzuwenden, 
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Ver-
sicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, können Sie nur die verhält-
nismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen.

25 Was ist bei einem Wohnungswechsel zu beachten?

25.1 Verlegung des Erstwohnsitzes ins Ausland

Verlegen Sie Ihren Erstwohnsitz ins Ausland (außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland), erlischt der Versicherungsschutz 
zum Datum der Abmeldung und es erfolgt die Aufhebung des 
Vertrages. 

Die Verlegung des Wohnsitzes ist uns unverzüglich in Textform 
(z. B. Brief, E-Mail oder Fax) mitzuteilen.

26 Was haben Sie bei einer Versicherung für  
fremde Rechnung zu beachten? 

26.1 Rechte aus dem Vertrag 

Sie können den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für 
das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Aus-
übung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur Ihnen und nicht 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den 
Versicherungsschein oder dessen Nachträge besitzt.

26.2 Zahlung von Entschädigung

Wir können vor Zahlung der Entschädigung an Sie den Nach-
weis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu 
erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung 
nur mit Ihrer Zustimmung verlangen.

26.3 Kenntnis und Verhalten

26.3.1 Soweit Ihre Kenntnis und Ihr Verhalten von rechtlicher 
Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rech-
nung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten 
zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Ihre Interessen und die 
Interessen des Versicherten umfasst, müssen Sie sich für Ihr 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur 
zurechnen lassen, wenn der Versicherte Ihr Repräsentant ist.

26.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist 
oder es ihm nicht möglich ist oder nicht zumutbar war, Sie recht-
zeitig zu benachrichtigen.

26.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn Sie den Vertrag ohne dessen Auftrag geschlossen und 
uns nicht darüber informiert haben.

27 Was müssen Sie bei Anzeigen, Willens erklärungen,  
Anschriften und Namens änderungen beachten? 

27.1 Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind für uns 
bestimmte Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber uns erfol-
gen, in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) abzugeben.

Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung 
oder an die im Versicherungsschein oder dessen Nachträgen 
als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden.

Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt.

27.2 Nichtanzeige einer Anschrift bzw. Namensänderung

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, 
genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzuge-
ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte uns bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer uns 
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

27.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung

Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift seines 
Gewerbe betriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach 27.2 
entsprechend Anwendung.

28 Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten haben Sie?

28.1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen 
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen wir in Text-
form (z. B. Brief, E-Mail, Fax) gefragt haben und die für unseren 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen.

Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform Fragen 
im Sinne des Satzes 1 gestellt haben.

28.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

28.2.1 Vertragsänderung

Haben Sie die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und  
hätten wir bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände 
den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so 
werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rück-
wirkend Vertragsbestandteil.

Haben Sie die Pflichtverletzung nicht verschuldet, werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr 
als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, so können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In unserer Mitteilung über die 
Vertragsveränderung haben wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht 
hinzuweisen.



216430122 2401 Seite 10 von 12

28.2.2 Rücktritt oder Leistungsfreiheit 

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Ziff. 28.1. können wir vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie haben die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit durch Sie ist unser Rücktrittsrecht 
ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen hätten.

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so sind 
wir nicht zu Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen nach, 
dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Haben Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.

28.2.3 Kündigung 

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Ziff. 28.1 leicht fahrlässig 
oder schuldlos, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, wir hätten den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

28.2.4 Ausschluss unserer Rechte

Unsere Rechte zur Vertragsänderung (Ziff. 28.2.1), zum Rücktritt 
(Ziff. 28.2.2) und zur Kündigung (Ziff. 28.2.3) sind jeweils ausge-
schlossen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrenumstand 
oder die unrichtige Anzeige kannten.

28.3 Frist für die Ausübung unserer Rechte

Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziff. 28.2.1), zum Rücktritt (Ziff. 
28.2.2) oder zur Kündigung (Ziff. 28.2.3) müssen wir innerhalb ei-
nes Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen; zur Begründung 
können wir nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Mo-
nats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangen, die das 
von uns jeweils geltend gemachte Rechte begründet.

28.4 Rechtsfolgehinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziff. 28.2.1), zum Rücktritt 
(Ziff. 28.2.2) und zur Kündigung (Ziff. 28.2.3) stehen uns nur zu, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Brief, 
E-Mail, Fax) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
hingewiesen haben.

28.5 Anzeige von Vertretern

Wird der Vertrag von einem Vertreter von Ihnen geschlossen, 
so sind bei der Anwendung von Ziff. 28.1 und 28.2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist Ihres Vertreters als auch Ihre Kenntnis 
und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass 
Ihre Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Vertreter noch Ihnen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

28.6 Erlöschen unserer Rechte

Unser Recht auf Vertragsänderung (Ziff. 28.2.1), Rücktritt (Ziff. 
28.2.2) und Kündigung (Ziff. 28.2.3) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versiche-

rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beläuft sich auf Zehn Jahre, wenn Sie oder Ihr Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

29 Wie gelten Kenntnis und Verhalten Ihrer  
Repräsentanten

Sie müssen sich die Kenntnis und das Verhalten Ihrer  
Repräsentanten zurechnen lassen.

30 Welche Verjährungsfristen sind zu beachten? 

30.1 Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den, 
den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang unserer in Textform (z. B. Brief, 
E-Mail, Fax) mitgeteilten Entscheidung beim Anspruchsteller 
nicht mit.

31 Welches Recht ist anzuwenden und welche Vertrags
sprache gilt?

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Die Vertragssprache ist deutsch.

32 Welches Gericht ist für Klagen zuständig? 

32.1 Klage gegen uns

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ist neben den  
Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht ört-
lich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung 
Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen Ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt haben.

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbereich des 
Versicherungsvertragsgesetzes, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
uns nach unserem Sitz.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, können Sie Ihre Ansprüche auch bei dem für den 
Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen.

32.2 Klagen gegen Sie

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie ist aus-
schließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie 
zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen Ihren gewöhnlichen Aufenthalt, haben.

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbereich des 

Versicherungsvertragsgesetzes, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
Sie nach unserem Sitz.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, können wir unsere Ansprüche auch bei dem für 
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustän-
digen Gericht gelten machen.
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32.3 Unbekannter Wohnsitz

Sind Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder unserer für 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Dies gilt 
entsprechend, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person oder Personengesellschaft ist und sein Geschäftssitz 
unbekannt ist.
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Erläuterungen

*„schwere Unfallverletzung“ (Ziff. 6.1):
Eine schwere Unfallverletzung liegt vor, wenn die Unzumutbarkeit zur Reiseteilnahme oder die Reiseunfähigkeit der versicherten Person 
zu erwarten ist. Der Versicherungsfall tritt ein, wenn es der versicherten Person aufgrund der Verletzung voraussichtlich nicht möglich 
oder jeden-falls nicht zumutbar ist, die gebuchte Hauptreiseleistung in Anspruch zu nehmen.

*„unerwartete schwere Erkrankung“ (Ziff. 6.1)
Versicherungsschutz besteht unter anderem, wenn die plan mäßige Durchführung der Reise aufgrund einer unerwarteten schweren 
Erkrankung nicht zumutbar ist.

Wir möchten, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb erläutern wir den Fachbegriff „unerwartete schwere Erkrankung“ und 
geben Ihnen Beispiele. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele nicht abschließend sind.

Versichert ist die unerwartete schwere Erkrankung. Die Erkrankung muss „unerwartet“ und „schwer“ sein. Zunächst definieren wir das 
Kriterium „unerwartet“ und geben danach Beispiele für „schwere“ Erkrankungen.

Jedes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung gilt als unerwartet.

Beispiele für schwere Erkrankungen, die zu einer Unzumut barkeit der Reise führen können (nicht abschließend):

• der behandelnde Arzt hat eine Reiseuntauglichkeit attestiert, die durch eine unter Ziff. 6.1 und 6.2 genannte versicherte Gefahr 
begründet ist.

• die ärztlich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung ist so stark, dass der Versicherte aufgrund von Symptomen und 
Beschwerden der Erkrankung die geplante Haupt reiseleistung nicht wahrnehmen kann,

• wegen einer ärztlich attestierten Erkrankung einer Risikoperson die Anwesenheit der versicherten Person erforderlich ist.

Beispiele für eine „unerwartete schwere Erkrankung“  
(nicht abschließend):

• Die versicherte Person schließt für eine gebuchte Reise eine Versicherung ab. Kurz vor Reiseantritt erleidet sie erstmals einen 
Herzinfarkt.

• Bei der Mutter der versicherten Person wird nach Abschluss der Versicherung und nach Reisebuchung eine Lungenentzündung 
diagnostiziert.

Aufgrund der Erkrankung ist die Mutter auf Betreuung durch die versicherte Person angewiesen.

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert – Beispiel bei dem keine „unerwartete schwere Erkrankung“ vorliegt (nicht abschließend):

• Die versicherte Person leidet unter einer bestehenden und bekannten Erkrankung, bei denen Schübe ein charakteristisches  
Merkmal des Verlaufs sind (z. B. Multiple Sklerose, Morbus Crohn). Wenn im letzten halben Jahr vor Versicherungsabschluss oder 
Reisebuchung Behand-lungen für die bestehende Erkrankung stattgefunden haben, dann ist diese Erkrankung nicht versichert.


